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SPD-Ratsfraktion 

Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Ratsmitglied SSW

Zu Punkt                     der Tagesordnung

Interfraktioneller Antrag 0566/2009

öffentlich

05.06.2009

Datum Gremium Antragsteller/in

Ö 09.07.2009 Ratsversammlung                                    Ratsherr Schmalz, SPD-Ratsfraktion

                                                                     Ratsherr Rahim, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

                             Ratsfrau Danker, SSW

Betreff:

Emäßigungsausweis

Antrag:

1. Die Verwaltung wird gebeten, ein Konzept zur Einführung eines Ausweises zu ent-

wickeln, mit dem die Berechtigung zur Inanspruchnahme von Ermäßigungen aller Art 

nachgewiesen werden kann.

Zielgruppe sollen BezieherInnen von Transferleistungen nach SGB II oder SGB XII sein. 

Berechtigt sollen ferner BezieherInnen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz, von wirtschaftlicher Jugendhilfe nach SGB VIII, WohngeldempfängerInnen sowie 

BezieherInnen von Kindergeldzuschlag sein.

Für die Ausstellung des Ausweises soll ein kundenfreundliches, diskrminierungsfreies 

Verfahren entwickelt werden. Es ist darzustellen, wie der Ausweis auch KielerInnen aus-

gestellt werden kann, deren laufendes monatliches Einkommen maximal 10 % über den 

Bedarfssätzen gemäß SGB II / SGB XII liegt, die ihre Bedürftigkeit jedoch nicht durch 

einen amtlichen Bescheid über Transferleistungen nachweisen können.

2. Die städtischen und stadtnahen Einrichtungen Kieler Bäder GmbH, die Volkshochschule 

(VHS), die Musikschule, die Theater AÖR, die städtischen Museen, die Stadtgalerie und 

die Stadtbücherei sollen in die Konzepterstellung eingebunden werden und darstellen, 

wie sie unter Beibehaltung der bestehenden Ermäßigungen für Inhaber eines Er-

mäßigungsausweises darüber hinaus ein möglichst breites Spektrum an Leistungen mit 

Ermäßigungen oder Sondertarifen anbieten können. Dabei ist die jeweils zu erwartende 

Steigerung der Nutzer- und Besucherzahlen zu berücksichtigen.

Die Verwaltung wird darüber hinaus aufgefordert, die privaten Sport-, Freizeit- und 

Kultureinrichtungen zu bitten, den neuen Ermäßigungsausweis als Berechtigung für die 

Inanspruchnahme bereits bestehender Rabatte anzuerkennen bzw. soweit noch nicht 

geschehen Ermäßigungen für InhaberInnen dieses Ausweises zu gewähren.

3. Der Sport- und Kulturpass „In Zeit“, Gemeinschaftsprojekt der Jobcenter Kiel, der Fort-

bildungsakademie der Wirtschaft gGmbH (FAW) und Obolus für vergünstigte Eintritts-

preise bei ausgewählten Kultur- und Sportveranstaltungen, soll in den 

Ermäßigungsausweis aufgehen.
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Der Familienpass, das Gemeinschaftsprojekt LH Kiel, FAW und ARGE: Gutscheinheft für 

über 100 vergünstigte Angebote aus den Bereichen Kultur, Wissen, Freizeit und Sport

bleibt von diesem neuen Konzept unberührt.

Das Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut ist bei der Konzepterstellung einzubeziehen.

4. Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob im öffentlichen Nahverkehr im Kieler Stadt-

gebiet (2 Zonen) Vergünstigungen für die unter Punkt 1 aufgeführten Zielgruppen ein-

geführt werden können. Für Kinder bis zum 10. Lebensalter sollen Fahrten kostenlos 

werden, für SchülerInnen und Azubis soll eine Eigenbeteiligung für eine Monatskarte auf 

15,-, bzw. 20 € kalkuliert werden. Für alle übrigen Berechtigten wird die Verwaltung auf-

gefordert, eine Eigenbeteiligung mit den Varianten 25, bzw. 30 € zu prüfen. Dabei sollen 

Nutzungsquoten von 30, 70 und 100% berechnet werden.

5. Zur Ausgestaltung sollen darüber hinaus Erfahrungen anderer Kommunen wie Dortmund, 

Köln, Hamburg, Berlin etc. angefragt werden.

6. Die Kosten sowie die möglichen Einnahmen und Einsparungen sind darzustellen.

Begründung:

Städtische und stadtnahe Einrichtungen gewähren bereits eine Vielzahl von Ermäßigungen:

• Volkshochschule (VHS): Auf Antrag ein Drittel Ermäßigung für Schüler/innen, Studierende, 

Auszubildende, Grundwehr- und Zivildienstleistende sowie BezieherInnen von Arbeits-

losengeld I; auf Antrag 50 % Ermäßigung für BezieherInnen von Arbeitslosengeld II oder 

Sozialhilfe, Kieler Seniorenpass-InhaberInnen

• Musikschule: 50% Ermäßigung für EmpfängerInnen von Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe, 

Seniorenpass-InhaberInnen 

• Theater AÖR: Ermäßigte Eintrittspreise für ALG-II-EmpfängerInnen über die „Abocard 

Discount “ („Abocard Discount 2“ für 2 Personen)

• Stadtgalerie: Freier Eintritt für Kinder bis zum vollendeten 10. Lj., Studierende der 

Muthesius-Kunsthochschule oder des Kunsthistorischen Seminars der CAU und Schul-

klassen (ohne Führung); 50 % ermäßigter Eintritt für Schüler, Auszubildende, Studierende, 

Wehr- und Zivildienstleistende, Ableistende eines Berufsfindungs- oder eines freiwilligen 

sozialen, ökologischen oder kulturellen Jahres, EmpfängerInnen von Hilfe zum Lebens-

unterhalt, ALG II-EmpfängerInnen

• Stadtbücherei: Kostenlose Entleihe für Kinder, Schüler/innen allgemeinbildender und 

berufsbildender Schulen und Studierende; 50% Ermäßigung für Wehr- und Zivildienst-

leistende, FSJler u.a., TransferleistungsempfängerInnen nach SGB II und XII

Auch viele private Einrichtungen gewähren Ermäßigungen für verschiedene Personenkreise. 

Der neue Ermäßigungsausweis soll den Nachweis der Berechtigung zur Inanspruchnahme 

von Ermäßigungen vereinfachen und das öffentliche Vorweisen von Transferleistungs-

bescheiden vermeiden helfen.

Eines der Hauptanliegen der Arbeitsmarktreformen ist die Vermittlung von Arbeitslosen in 

Beschäftigung. Dies setzt Mobilität voraus. Auch bei der Wahrnehmung von Arbeitsgelegen-

heiten wird von ALG II – EmpfängerInnen hohe Mobilität erwartet. Der im monatlichen ALG 

II– Regelsatz enthaltene Anteil für Mobilität von 14,77 € reicht bei Weitem nicht aus, um bei-

spielsweise die ÖPNV-Monatskarte (nur für zwei Zonen) bezahlen zu können. Die Er-

mäßigungen der verschiedenen Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen laufen ins Leere, 

wenn die Fahrt zu diesen Einrichtungen von den Berechtigten nicht bezahlt werden kann.

Finanzierung: Wir erwarten durch die Ausgabe des Ermäßigungsausweises einen zusätz-

lichen Mehrverkauf von Tickets. Neben diesen Einnahmen (zusätzliche Monatskarten, Ver-
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kauf von Eintrittskarten etc.) und den Mitteln des Jobcenter über das Projekt „In-Zeit“ sollen 

Inhaber privater Kinos und kultureller Einrichtungen, aber auch Sponsoren, Spender und 

andere einbezogen werden. 

Auf der Basis des Konzeptes wird dann die Ratsversammlung im Rahmen der Haushalts-

beratung entscheiden, ob und in welcher Form der Ermäßigungsausweis eingeführt werden 

kann.

Gez. Ratsherr Michael Schmalz f.d.R.

Gez. Ratsherr Sharif Rahim f.d.R.

Ratsfrau Antje Danker


